
Beitrittserklärung                                 Mitgliedsnummer:                                             
zum Mieterbund Rheinisch-Bergisches Land e.V.    Eintrittsdatum:   
Kasernenstraße 15, 42651 Solingen 
 
 
Name                                     Vorname        Geburtstag       Familienstand        Beruf 
 
Name                                     Vorname        Geburtstag       Familienstand        Beruf 
  
Straße                                                           PLZ                        Wohnort 
      
Telefon                                        Telefax                                         E-Mail 
 
1. Jahresbeitrag                             EUR 78,--  ( )       4. Aufnahmegebühr        EUR 30,--  (x)                                                   
2. Ermäßigter Beitrag                   EUR 58,--  ( )    5. Einzugsermächtigung                    ( )      
3. Mietrechtsschutzversicherung  EUR 30,--  ( )        
z.Z. gültiger RS Beitrag, inkl. jeweils gültiger Versicherungssteuer  
                                                                                                                                                                                                                          
Im Eintrittsjahr ist der Beitrag zeitanteilig bis zum Jahresende zu bezahlen. Dabei wird ab 
dem Datum des Eintritts rückwirkend zum Quartalsbeginn gerechnet. Die weiteren 
Jahresbeiträge sind jeweils spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres fällig. Bei Eintritt in 
den Mieterbund wird eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben. 
Der ermäßigte Jahresbeitrag gilt jeweils für ein Jahr. Empfänger von ALG II, Sozialhilfe, 
Grundsicherung, Schüler, Studenten, Azubis und Personen mit vergleichbarem Einkommen 
müssen die Berechtigung für den ermäßigten Beitrag spätestens bis zum 30.11. eines Jahres 
(Ausschlussfrist) durch Vorlage entsprechender Originalbescheinigungen nachweisen. 
Ansonsten wird automatisch für das Folgejahr der Jahresbeitrag von EUR 78,-- berechnet. 
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens zwei volle Kalenderjahre. 
Die Kündigung muss schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. Das 
Kündigungsschreiben muss spätestens am 30.09. in der Geschäftsstelle eingegangen sein. 
Sonst gilt die Kündigung zum Ende des folgenden Jahres. 
Die Mietrechtsschutzversicherung beginnt mit dem Eingang der ersten 
Beitragszahlung. Sie gilt grundsätzlich nur für Schadensfälle, die drei 
Monate nach Beginn der Mitgliedschaft entstehen. Der Beitrag zur 
Mietrechtsschutzversicherung kann jährlich nach Maßgabe der Rechtsschutzbedingungen der 
DMB-Rechtsschutzversicherung AG angepasst werden. Die beigefügten Wichtigen 
Informationen sind Bestandteil der Beitrittserklärung. 
 
Solingen, den  
                                                            ____________________________________________      
Ort                        Datum                     Unterschrift                       Unterschrift                   
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag in Zukunft jeweils bis zum 31. Januar von meinem Konto 
 
Bank                                                                  IBAN:  
bis auf Widerruf oder Kündigung abgebucht wird.  
 
 
Ort                       Datum                     Unterschrift 


